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prinzip sozialistischer Gerechtigkeit. Niemand darf 
wegen seiner Nationalität, seiner Rasse, seines Glau
bensbekenntnisses, seiner Weltanschauung oder wegen 
seiner Zugehörigkeit zu einer Klasse oder sozialen 
Schicht strafrechtlich verfolgt oder benachteiligt werden. 
Die Gerechtigkeit in der Strafrechtspflege erfordert, daß 
die objektiven und subjektiven Umstände der Tat, wie 
Art und Weise ihrer Begehung, ihre Folgen, ihre Ur
sachen und Bedingungen, die Schuld des Täters sowie 
die Möglichkeiten seiner Erziehung zu einem gleichbe
rechtigten und gleichverpflichteten Mitglied der sozia
listischen Gesellschaft unter Berücksichtigung seiner 
Persönlichkeit festgestellt und nach den für alle gelten
den Gesetzen beurteilt werden.

Artikel 6

Recht der Bürger auf Mitgestaltung 
der Strafrechtspflege

Das Recht der Bürger auf Mitgestaltung aller staat
lichen und gesellschaftlichen Angelegenheiten wird in 
der Strafrechtspflege in umfassender Weise verwirk
licht.

Die Bürger wirken an der staatlichen Strafrechts
pflege vor allem als gewählte, dem Richter gleichbe
rechtigte Schöffen und als Beauftragte gesellschaftlicher 
Kollektive und gesellschaftlicher Organisationen mit. 
Die Konflikt- und Schiedskommissionen nehmen im 
Kampf der sozialistischen Gesellschaft um die Einhal
tung des Rechts, für die Verhütung von Straftaten und 
die gesellschaftliche Erziehung von Gesetzesverletzern 
wichtige Aufgaben der Rechtspflege wahr und sind in 
ihrer Tätigkeit allseitig zu unterstützen.

Artikel 7
Garantien der Gerechtigkeit und der Gesetzlichkeit 

in der Strafreehlsprechung
Die sozialistische Gerechtigkeit und Gesetzlichkeit in 

der Strafrechtsprechung werden garantiert durch

— die demokratische Wahl und die Unabhängigkeit der 
Richter, die in ihrer Rechtsprechung nur der Ver
fassung und dem Gesetz unterworfen und der Volks
vertretung für die Erfüllung der mit ihrer Wahl 
übernommenen Verpflichtungen verantwortlich sind;

— die Leitung der Rechtsprechung allein durch das ge
wählte übergeordnete Gericht;

— die demokratische Mitwirkung der Bürger in der 
Rechtsprechung;

— die demokratische Kontrolle der Rechtsprechung 
durch die Öffentlichkeit und durch die Volksvertre
tungen, die für die gesamte Republik von der Volks
kammer und dem Staatsrat der Deutschen Demokra
tischen Republik ausgeübt wird.

Artikel 8

Grundsätze für den Geltungsbereich der Strafgesetze

Der Geltungsbereich der Strafgesetze wird durch das 
Staatsgebiet der Deutschen Demokratischen Republik, 
ihre Souveränität, durch die Bindung der Bürger der 
Deutschen Demokratischen Republik an die Gesetze 
ihres Staates, durch die völkerrechtliche Pflicht zur Er
haltung und Festigung des Friedens sowie durch die in 
internationalen Vereinbarungen festgelegten Verpflich
tungen bestimmt.

2. K a p i t e l

Voraussetzungen der strafrechtlichen 
Verantwortlich keit

1. A b s c h n i t t

Straftaten und Verfehlungen

§ 1
(1) Straftaten sind schuldhaft begangene gesell

schaftswidrige oder gesellschaftsgefährliche Handlungen 
(Tun oder Unterlassen), die nach dem Gesetz als Ver
gehen oder Verbrechen strafrechtliche Verantwortlich
keit begründen.

(2) Vergehen sind vorsätzlich oder fahrlässig began
gene gesellschaftswidrige Straftaten, welche die Rechte 
und Interessen der Bürger, das sozialistische Eigentum, 
die gesellschaftliche und staatliche Ordnung oder an
dere Rechte und Interessen der Gesellschaft schädigen. 
Sie ziehen strafrechtliche Verantwortlichkeit vor einem 
gesellschaftlichen Organ der Rechtspflege oder Strafen 
ohne Freiheitsentzug oder, soweit gesetzlich vorgesehen, 
bei schweren Vergehen Freiheitsstrafe bis zu zwei Jah
ren nach sich. Die Strafe für besonders schwere fahr
lässige Vergehen ist, soweit gesetzlich vorgesehen, Frei
heitsstrafe bis zu fünf Jahren.

(3) Verbrechen sind gesellschaftsgefährliche Angriffe 
gegen die Souveränität der Deutschen Demokratischen 
Republik, den Frieden, die Menschlichkeit und die Men
schenrechte, Kriegsverbrechen, Straftaten gegen die 
Deutsche Demokratische Republik sowie vorsätzlich be
gangene Straftaten gegen das Leben. Verbrechen sind 
auch andere vorsätzlich begangene gesellschaftsgefähr
liche Straftaten gegen die Rechte und Interessen der 
Bürger, das sozialistische Eigentum oder andere Rechte 
und Interessen der Gesellschaft, die eine schwerwiegen
de Mißachtung der sozialistischen Gesetzlichkeit dar
stellen und für die deshalb eine Freiheitsstrafe von 
mindestens zwei Jahren angedroht ist oder für die in
nerhalb des vorgesehenen Strafrahmens im Einzelfall 
eine Freiheitsstrafe von über zwei Jahren ausgespro
chen wird.

§ 2

(1) Nur auf Antrag des Geschädigten werden verfolgt, 
sofern kein öffentliches Interesse daran besteht:
— fahrlässige Körperverletzung;
— Beschädigung persönlichen und privaten Eigentums;
— unbefugte Benutzung von Kraftfahrzeugen;
— Eigentumsvergehen gegenüber Angehörigen;
— vorsätzliche Körperverletzung gegenüber Angehöri

gen.
(2) Der Antrag muß innerhalb von drei Monaten, 

nachdem der Geschädigte von der Straftat erfahren hat, 
spätestens aber binnen sechs Monaten seit der Bege
hung der Straftat, gestellt werden.

(3) Der Antrag kann bis zur Verkündung einer die 
strafrechtliche Verantwortlichkeit feststellenden Ent
scheidung zurückgenommen werden.

§3
(1) Eine Straftat liegt nicht vor, wenn die Handlung 

zwar dem Wortlaut eines gesetzlichen Tatbestandes ent
spricht, jedoch die Auswirkungen der Tat auf die 
Rechte und Interessen der Bürger oder der Gesellschaft 
und die Schuld des Täters unbedeutend sind.


